
10U der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des' Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

über' die RegieIiingsvorlage (9&6 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosen
vers.iche~gsgesetz '19.77 und das Allgemeine 
SOZlalverslcherungsgesetz geändert werden 

, JAlVG .. Novelle 1989) . 

, Der' in dergegenständli~hen Regferunl!isvorlage 
enthaltene Gesetzentwurf sleht folgende Anderun-
gen vor: -

weitgehende Angleichung der Familienzu
schlagsregeJung an das Familienbeihilfenrecht 
Verkürzung der Anwartschaft für Jugendliche 
Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslo
sengeldes für ältere" Arbeitnehmer· bei langer. 
Versicherungsdauer . 
Anhebung des Arbeitslosengeldes in den niede
ren Lohnklassen auf eine gleiche Nettoersatz
quote wie in den obersten Lohnklassen 
Erhaltung der bisherigen Bemessungsgrundlage 
beiArbeitsversuchen·. . - , 
Wegfall der Einkommensanrechnung -Eltern -
Kinder und umgekehrt bei der Notstandshilfe 
erleichterte Voraussetzungen für die Zulassung 
VOn ausländischen Arbeitnehmern mit Befrei
ungsschein zur Notstandshilfe 
Möglichkeit der" ErÖffnung ei~er freiwil1ige~ 
Arbeitslos~.nversicheruJlg für :t>ersonen, die im 
Interesse Osterreichs Hilfe im Ausland leisten, 
wie zB UNO-Soldaten 
KlarsteIlung bei der Berücksichtigung eines ~us-
ländischen Entgeltes . . -'. '. ., . . ; 
Erleichterungen bei den Anwartschaftszeiten 

, , ... '~ : 

" 'Scheucllet .:, 
BeriCl\ter~t~tiet ;. 

;(" 

' .. ~ 
,;, .. , 

Im Zusammenhang mit der sogenannten, "Miß- . 
brauchsdebatte" sieht der' gegenständliche Gesetz
entwUrf weiters die V er,längerung der möglichen 
Sperrfrist bei Arbeitsverweigerung und den Wegfall 
der Leistung bei unentschuldigter Versäumung 
einer Kontrollmeldung vor. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche RegierungsVorlage in seiner Sit
zung am 20. Juni 1989 in Verhandlung genommen. 

. . 
. . 

. in der Debatte, an der sich außer dem Berichter
statter die· Abgeordneten Mag. Hau p t, S rb, 
Schwarzenberger, Kräutl, Dr. Helga 
R ab 1- S t a die r,Elfriede .. K a 'r I, Mag. G u g -
g e nb erg er sowie der 'Bundesminister für Arbeit 
und Soziales Dr .. G e p per t beteiligten, wurde 
vom Abgeordneten S ehe u c her zur redaktio
nellen BerichtiguJlg ein Abänderungsantrag betref
fend Art. 1Z 21 (§61Abs. 1 und 2) gestellt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lageunter Berücksichtigung des oberwähnten 
Abänderungsantrages einstimmig angenommen .. 

, . 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für soziale Verwaltung Somit den An t r. a g, 
der Nationalrat wolle dem .a n g e sc h \.os sen ~ n -I' 
Ge Set zen tw u r f die. verfassungsmäßlge ,. 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 198966'20 ." . - '.' -' '. . . 
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2 1011 der Beilagen 

Bundesgesetz vom :XXXXXXX, mit dem chen Beschäftigung vereitelt, verliert er für die 
das Arbeitslosenver~~<;he11lng~&~s~tz;l9!!u,~d,.Da~H 1~r W~i,~~E",~g~ jede,n~a;l1s aber für die 
das Allgemeine ~:~Sb'zi:iNeiStcherUngsteseti" Daüer der 'auf die Weigerung< folgenden vier 

geändert werden (AlVG-Novelle 1989) Wochen, den Anspruch auf Arbeitslosengeld. Liegt 

Der Na~i~nairathat beschlossen: 

Artikel I 

Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, 
BGBI. l"k 609,. zuletzt geändert mit dem Bundes
gesetz BGEl, Nr. 283/1988,wird wie. folgt geän
dert: 

1. Im § 1 Abs. 1 wird nach der lii. g folgende 
lit. heiri.gefü~: . " 

"h) . Zeitsoldaten, sQY/eit sie Anspruch auf berufli
, che Bildung haben (§§33' bzY/. 41.Abs. 4 des 

Wehrgesetzes 1978, BGBI. 1Sfr. 150),im letz
ten Jahr ihres Wehrdienstes als Zeitsolda-. 

.; ~n," 

2. Dem §3 :wird folgender Abs.3 angefügt: 

,,(3) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
kann, durch. V.erordnung Personengruppen von 
öster:reichischenStaatsbürgern, die im Interesse 
Österreichs Hilfe im Ausland leisten, zur freiwilli
gen Selbstversicherung in der Arbeitslosenversiche
rung zulassen. Die Selbstversicherung beginnt mit 
AntragsteIlung, frühestens ab' Beginn der Tätigkeit, 
und endet mit Endedet Tätigkeit. Für die freiwil
lige Selbstversicherung in der Arbeitslosenversiche" 
rung ist die für das Land Wien bestehende Gebiets
krankenkasse örtlich zuständig. § 61 (Arbeitslosen
versicherungsbeitrag) gilt sinngemäß. Liegt kein 
Entgelt im Sinne des § 49 des Allgemeinen Soziaf~ 
versicherungsgesetzes vor, so ist als täglicher 
Arbeitsverdienst der dreif~~~e,Betrag des im § 44 
Abs. 6 lit. b des Aligemeine;;S'ozialversicherungsge
setzes angeführten Betrages 'als' Berechnungs- und 
Beitragsgrundlage (§§ 21 und 61 Abs. 1 und 2) 
anzunehmen. " 

3. § 10 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Wenn der Arbeitslose sich weigert, eine ihm 
vom Arbeitsamt zugewiesene zumutbare Beschäfti
gung anzunehmen, oder die Annahme einer sol-

im Zeit~auqJ. eines Jahres vordem Beginn eines 
Anspruchsverlustes bereits ein' fiiihereiAnspruchs
verlust, s.o beträgt dCrim ersten Satz genannte Zei~
raum sechs WQchen, im Falle,von zwei oder mehr. 
Anspruchsverlusien :!-cht. Wochen.,bas gleiche gilt, 

.' wenn der Arbeitslose sich ohne wichtigen Grund 
weigert, einem Auftrag zur Nach(Um)schulung zu 
entsprechen, oder durch sein Verschulden . den 
Erfolg der Nach(Um)schulung vereitelt." 

4. a) Im ,§ i2 Abs. 6 lit. c wird der Punkt dUrch 
einen Beistrich ersetzt. 

b)Dem§12 Abs. 6 wird folgehde lit.d angefügt: 

"d) wer, ohne in einem Dienstverhältnis zu ste
hen, im Betrieb des Ehegatten, der Eltern 

"oder Kinder tätig ist, sofern das Entgelt aus 
dieser Tätigkeit, würde sie von einem Dienst
nehmerausgeübt, dieim§ 5 Abs. 2 lit. abis c 
des' Allgemeinen SozialverSicherungsgesetzes 
angeführten Beträge nicht übersteigen 
würde." 

c) .Ini§ 12 Acbs. 9 wird derAusd~ck., "des Ein .. : 
kommensteuergesetzes 1972, BGBI. Nr. 440" durch 
den Ausdruck ;,des, Einkommensteu:ergesetzes 
1988, BGBI. Nr. 400", der Ausdruck ',,(EStG 
1972)" d~rch den Ausdruck ,..(EStG 1988)" ul,ld 
der Ausdruck ,,§§ 8, 9; 10, 11 und 122 EStG 1972" 
durch den Ausdruck ,,§§ 9 und 10 EStG 1988" 
ersetzt. 

d) Dem § 12 Abs.9 wird' folgender Satzange-
fugt: ' . 

"Als monatliches Einkommen gilt ein Zwölf tel des 
sich ergebenden Jahrese.~I,l~pm~rns." 

5. a) § 14 Abs. 1 unp;Vallt.en-; 'e 

,,§ 14. (1) Bei der erstmaligen Inanspruchnahme 
des Arbeitslosengeldes ist die Anwartschaft erfüllt, 
wenn der Arbeitslose in den 'letzten 24. Monaten 
vor Geltendmachung des Anspruches' (Rahmen
frist) insgesamt 52 Wochen im Inland arbeitslosen
versicherungspflichtig beschäftigt war. Handelt es 
sich jedoch um einen Arbeitslosen, der d~s Arbeits-
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1011 der Beilagen 

losengeld vor Vollendung des 25. Lebensjahres 
beantragt, ist die Anwartschaft erfüllt, wenn 

1. der Arbeitslose in den letzten zwölf Monaten 
vor Geltendmachung des Anspruches (Rah
menfrist) insgesamt 20 Wochen. im Inland 
arbeitslosenversicherungspfli,chtig beschäftigt 
war, wobei höchstens zehn Wochen arbeitslo
s,enversicherungspflichtige Zeiten nach § 25 
Abs. 1 und 3 des Arbeitsmarktförderungsge
setzes, BGBI.· Nr. 31/1969,. herangezögen 
werden dürfen, und 

2. ihm die Arbeitsmarktverwaltung (§ 40 Abs. 1 
des Arbeitsmarktförderungsgesetzes) auch 
unter weitestmöglichem Einsatz von Förde
rungsmaßnahmen im Sinne des § 19 Abs. 1 
des Arbeitsmarktförderungsgesetzes keine 
zumutbare Beschäftigung' vermitteln kann, 
wobei diesbezüglich der, Verinittlungsaus
schuß des Arbeitsamtes anzuhören ist. 

, (2) Bei jeder weiteren Inanspruchnahme des 
Arbeitslosengeldes ist die Anwartschaft, erfüllt, 
wenn der Arbeitslose in den letzten zwölf Monaten 
vor Geltendmachl,lng des Anspruches, (Rahmen
frist) insgesamt 20,Wochen im Inland arbeitslosen
versicherungspflichtig beschäftigt war. Die Anwart
schaft ist im Falle einer weiteren In~nspruchnahme 
auch dann erfüllt, wenn der Arbeitslose die Anwart
schaft gemäß ~ 14 Abs. 1 erster Satz erfüllt." 

b) § 14 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Auf die Anwartschaft sind folgende im 
Inland zurückgelegte oder auf Grund inländischer 
Rechtsvorschriften erworbene Zeiten anzurechnen: 

a) Zeiten, die', der Arbeitslosenversicherungs
pflicht unterlagen, sowie Zeiten der Selbst
versicherung inder Arbeitslosenversicherung; 

b) die Zeit desPräsenz(Zivil)dienstes, w~nn 
innerhalb der Rahmenfrist ,mindestens 
13 Wochen sonstige Anwartschaftszeiten lie
gen; 

c) Zeiten des Bezuges von Wochengeld oder 
Krankengeld aus einer Krankenversicherung 
auf Grund eines arbeitslosenversicherungs
pflichtigen Beschäftigungsverhältnisses; 

d) bei Dienstverhältnissen von Arbeitern, die 
mindestens eine volle Woche gedauert haben 
und an einem Freitag oder Samstag enden, 
der darauffolgende 'Samsug und' ~onntag 
oder darauffolgende Sonntag; 

e)Zeiten einer krariken~ersicherting~pflichtigen 
Beschäftigung als, Lehrling," 

6,§,16 Abs. }, l~ut~f:, 

,,(3) Auf Antrag des Arbeitslosen ist das R~hen 
des Arbeitslosengeldes gemäRAbs'.flii;g bei Vor
liegerberücksic;htigungSW\irdiger ,U ~stähde nach' 
Anhöru:ng desV errriiitlurig~äus~2hujss'es cl'es Arbeits
amtes bis zu acht: WQchep.,'iWähtend' eines 'Lei
stungsanspruches (§ 18) nachzusehen. Berucksichti
gungswürdige Umstände" sind,(Urri.stände, , die im 
InteJes~e ;der Beendigung der Arbeitslösigkeit gele-

gen, sind, insbesondere, :wenn isickide'r Aribertslose 
ins Ausland begib~, um:nacbweislicheinennArb~ts
platz zu suchen oder um sich nachweisli€hl<beim 
Arbeitgeber vorzustellen oder um si~p einerAu~bil
dung zu untetiiehen! '6detOmstäride~ die auf zwin
genden familiären GtÜqdep beru.h~Ijb Ip., besoildefs 
gelagerten ' Fä~le,n . kann ' :<lUS ,: ~v.:;itlgen.d~n Gl'\inqen 
auch über die~acl:J.t:Wo(;henhiR,a,,*sg~gllp.genU{er-
den;" , ',''':,,' " 

7. a) § '18 Abs:r laUtet,': 
, "" - ,', :. ; .' .~.," t·, 

,,(1) ,Das" Arbeitslose;ngeld, wtJ:'4t ,f\iI:',2Q,Wpq1wn 
gewährt. Es wird Jü.r" 3.0 cW ochenigewährt,; ;VVc::fl!1, ,in 
den letzten" furifJahr~l1; ,y0J iqKlte:n~hiiachuflgiPes 
Anspruches arbeitslosenversicherungspflichtige Be
schäftigungen in der Dauer VÖfl'H6 :Wochen n~ch-
gewiesen w~rclen." ';, ;',' 

b) § 18 Abs. 2 lit. aund blauten:> 

"a) auf 39 Wochen,' 'wenn"irt'deIT' "let'zten'zelrn 
Jahren vor Geltendmachung; des Anspruches 
arbeitslosenversicherungspflichtige_.Besch#ti- , 
gungen von 312 W oche11 nachgewiesen wer
den und der. Arbeitslos.e b.eiGeitendrnachung 
des Anspruches da.s 40. Lebensjahr vollendet 
hat,': "','i .,,':";~;,("', ; 

b) auf 52 Wochen, wenn iri 'oe'illetzteri 15 Jah
ren vor der ,Geltendmathung;,des lAnspruches 
atbeitsh;>senversichetungspfliCktige cBeschifti
gungen von 468Wochen nachgewiesen wer
den und d~r Arb.eit~,lose'hb{Gertf:~~~achung 
des Anspruches das 50: Lebensjanr vollendet 
hat," . " .. :!;;' 

c) §18 Abs~ 3 lautet: ' ; ;" ", 

,,(3) Bei derF.ests(!fr'Jng' d~t Bhu.gkcf~~er 'sind 
die im § 14 Abs.4angeführtei(Zeiterh~l.i berück
sichtigen." 

8. § 20 Abs: 21~utet: 

,,(2) Familie~zus'chläge ~in~ Jü'C ,'E~egatten 
(Lebensgefährten), Eltern und Großeltern, Kinder 
und Enkel, Stiefkinder;Wahlkinder:und Pflegekin
der (zuschlagsberechtigte Persdnen).zugewähren, 
wenn der Arbeitslose, zum, Unterhalt dieser Perso
nen tatsächlich wesentlich b~ittäg(urid"'( ; 

1. für den ~gehörige~ ei':1 ~~sp~.c~a~f Fami
lienbeihilfe besieht Und dieser kein' Arbeitsein
kommen, ausgenommen' die~hr1ingsent$(ihä
digung, erzielt, das einen im § 5 Abs. il erster 
'Satz des Familienlaste'nausgleichsgesetzes 
1967, BGBI. Nr. 376, in der. geltendenfas
sung, angeführten Betrag überSt~~gi~'~de~ , 

2:3ü,," den Angeh9,rig:en ~ei':1A.n,~pru~b·~,~f Fami
lieribeihilfe besteht' und dieser l keih 'Einkom
men erzielt,: ,dasei:nen < im!,§' 5·'Abs,;l erster 
Satz des Familienlastenausgleichsgesetzes 
'1967, BGBL Nr. 37:6, inider'geltenden Fas
sung angefü~Fel1 Betr~~i~9~W~jgt:"~,,,' 

Der Familienzuschlag gebührt nicht,.',wenn den 
zuschlagsberechtigten Personen, zugemutenverden 

2 
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k~I:in;:deri . Aufwand für iihren, Lebensunterhalt aus 
eigenen Kräften;' insbesondere' durch eigene Arbeit, 
zU'bestreiten:!5 ,,' .. 

.. ,,9,. ,~).r 2.l.Aqs.l:~i~rtef$.~Fz lalltet:. 

;,Zeiten, 'in derienider Arbeitslose' infolge Kurzar-. 
beltoder Erkrankurig (Schwangerschaft) 'nicht das 
volte Bntgelf.ödei 'wegeri 'Beschäftigungslosigkeit 
kein Entgelt bezogen hat, sowie Zeiten einer Lehr
lingsentschädigung, wenn ,das Lehrverhältnis wäh
rend des Berechnungszeitraumes geendet hat und 
esfüt dbArb'eitslöseri günstiger ist; bleiben bei der 
Berechnung' deS'fürclIe Fesfsetzu'ng der Lohnklasse 
m~ß~~beIl~e~,'7,n:tg~~tesaußer' Betracht." 

;'b)'§21 Abs:3Jautet: ' 

,,(3) Als Grundbetrag des Arbeitslosengeldes 
gebührt täglich: . '.' 

bd einem Arb'eifsverdienst Grundbetrag '. ' täglich 
t~~~i ,~,...;,:... .. '-,--,--,-' ''-'-'-"-.. ,-'-"----'--'-'---+---__ 

Schllling 

. ~'{'; ~öche~t1i~h'b'is 630 
, , mon,~tlich b,is2 730 

'2.' wöchentlich übei:' 630 bis 690 
';, ,monatlichüber::2'no: bis 2 990 

Schilling 

51,30 

53,50 

, .. ' 3, 'Wöchentlich uber,690 bis)50" . 
,m~n~iIi~h,uberi99bbis, 3 250 55,10 

4 wöchentlich über 750 bis 810 
monatlich über 3 250 bis 3 510 56,2.0 

5 ,;Wqcpc(ltlish{iber 8,10 his 870 
moriadichüber 351.0 bis 3 770 .58,50 

, " < ' ~." t"; ,:, .:., .. , '. 

6 wöchentlich über 870 bis 930 
monatlich über 3 770 bis 4030 61,50 

, 7.,v.::öchep.tlich über <}30, bis 990. 
:,';-;mQri~~I!(;h,ii~ei 4 03Qbis 4 290 66,40 

g"wÖchentlich über 990 bis 1 050 
' .. <monatlich über 4' 290 bis 4550 71,20 . 

9 wöchenil~ch über .1'050 b~s ,'. 
1110: ,"""'. , .....', 
mo'nadichubei4 550 bis 4' 810 74,20 . ., . ~. '. .', .' . '. . - . 

'1>0 wöchentlich. über,:1 11 0 bis 
, 1 1:70 . " . ' 
.lponatl~ch.über4: 81 b bis'5 070 79,00 

1 i*ö'di~ktIi~h, über. il 76 '~is 
. ,1230 " .' 

,,', inmi~iljb'h,~ke/S07Qbls 5336 .. 8~,90 
'.11-2· -«röcMntlichübenl230·bis.' 
",' "1:Z.90.,~,,·· 'I',; ;.r,·",; 

rmonatlilöhüber5 330 bisS 590' 86,90 

13 wöche~tlidtÜb~i1'i90bis' 
l:3.5D 

"'. monatlich über 5 590 oi55.,850.719:1,70· 

bei einem Ärbeitsverdienst 
Lohn

Grundbetrag . 
täglich 

klasse' l---------'---'-----,r.,---.,---

Schilling 

14 wöchentlich über 1 350 bis 
1410 

Schilling 

monatlich über 5 850 bis 6 110 94,70 

'5 wöchentlich über 1 410 bis 
1470 
monatlich über 6 110 bis 6370 99,50 

16 wöchentlich über 1470 bis 
1530 
monatlich über ~6 370 bis 6630 104,30 

17 wöchentlich über 1 53Qbis 
1590 
monatlich über 6630 bis 6890; 107,30 

1 B wöchentlich über 1 590 bis 
1650 
monatlich über 6 890 bis 7150 

. 19 wöchentlich über 1 650 bis 
1710 

112,10 

mon~tlich über 7150bis 7410 116,90' 

20 wöchentlich über 1 710 bis 
1770 
monatlich über 7 410 bis 7 670 119,80 

21 wöchentlich über 1770 bis 
1 830 
monatlich über 7670 bis 7 930 124,60 

22 wöchentlich,über 1 830 bis 
1890 
monatlich über 7930 bis 8 190 127,60' 

23 wöchentlich über 1 890 bis 
'1950 
monatlich über 8 190 bis 8 450 132,40 

24 wöchentlich über 1 950 bis 
2010 
monatlich über 8450 bis 8710 137,20 

25 wöchentlich über 2010 bis 
2070 
monatlich über 8 710 bis 8970 ,14.0,10 

26 wöchentlichüher 2 070 bis. 
2130 
monatlich über 8 97Qbis9 230 145,0.0 

27 wöchentlich über 2 130 bis 
2190 
monatlich über 9230 bis 9490 149,80 ' . 

28 ·~öche~tllchÜber2190.bis·· 
24S0 , ;, .. '.. ... ; 

,.inopadi~h,über 9 490 bis 9750 1.52,70 : 

29wöthentlich,übetiZ.5Öbis 1 ' 

2310 
'monatlich über 9 750 bis' 
10010 '", 157ßO 
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bei einem Arbeitsverdienst Grundhetrag bei einem, Arbe,its:verdi~flst: 
Gru~d\'etrag 

Lohn-
täglich 

Lohn-
' täglich . 

klasse klasse _ .. , 

Schilling Schilling Schilling " 
Schilling 

30 wöchentlich über 2 310 bis 42 wöchentlich über 303.0bis" 
2 370 3 090 
monatlich über 10010 bis monatlich über B: 130 bis;;, :;'. ;"-, .. : 

10270 160,50 13390 .~' 178~70 

31 wöchentlich über 2 370 bis 43 wöchentlichiIber 3.09Q,his. 
2430 . 3 150 
monatlich über 10 270 bis , monatlich über, 13. 390 bis" 
10530 162,40 ·B 650 J&2,20 

32 wöchentlich über 2 430 bis 44 wöchentlich. über 3t 50:bis; : J :'~ 

2490 3210 " 

monatlich über 10530 bis monatlich über B 650 bis: 

10790 165,40 13 910 '185,60 

33 wöchentlich über 2 490 bis 45 wöchentlich über 3 2I0,bis ' ~ , ) 't 

2550 3270 

monatlich über 10790 bis monatlich über 13. 910. bis 

11 050 167,80 14170 ,''189;10 

34 wöchentlich über 2 550 bis 46 wöchentlich über 3 270' bis 

2610 3330 

monatlich übet 11 050 bis monatlich über: 14 170 bis c: 
11 310 168,80 14 430 19i;60 

35 wöchentlich über 2610bis 47 wöcheritlich'übei- ;, 330 his' 
2670 . 3390 

monatlich über 11 310 bis monatlich über 14430 bis' 

11570 168,80 14690 196,00 

36 wöchentlich über 2 670 bis 48 wöchentlich über 3390 bis 

2730 3450 

, monatlich über 11 570 bis monatlich über 14690 bis, 

11830 168,80 14950 .199;50 

37 wöchentlich über 2730 bis 49 wöchentlich über 3450 bis 

2790 3510 

monatlich über 11 830 bis monatlich über 14'950 bis 

12090 168,80 15210 " .203;00 

38 wöchentlich über 2 790 bis 50 wöchentlich 'übet 3510 bis. _',l( 

2850 3570 

monatlich über 12090 bis monatlich über 15 210 bis ,;, . >, ~.:; :.:'"" 

12350 168,80 15470 "206;40 

39 wöchentlich üher2 850 bis 51 wöchentlich über 3570bis; 

2910 3630 

monatlich übet i2 350 bis 
monatlich über, 15 47{) bis,;;,' 

12610 168,80 
15730 ,20,9;90 

40 wöchentlich über 2 910 bis 52 wöchentlich, über 3 630 bis .' 

2970 3690 

monatlich über 12 610 bis monatlich über 1,5730 bis,; ',.-

12870 171,80 15990 ,,213;40 

41 wöchentlich über 2 970 bis 53 wöchentlich, über j 690 .J:Üs , . 
3030 3750 
monatlich über 12870 bis monatlich über 15,990 bis, " 

13130 175,20 16250 216;80 
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'. ':' : ~"- ~ei einem Arbeitsverdienst" Grundbetrag bei einem Arbeitsverdienst. Grundbetrag 

Lohn-
täglich 

Lohn-
täglich 

klasse"' klasse 

.... r;.r::. Schilling Schilling ~ 
Schilling Schilling 

54 wöchentlich übepiJ750his ' ~, . 66 wöchentlich über 4 470 bis 
3810 4530 
monatlich übei'16 250 bis· monatlich über 19 370 bis 

:16510 220,30 19630 " 261,90 

55 wöchentlich über 38'10 bis .. ' 67 wöchentlich über 4- 530 bis 
3870 4590 
monatlich über,16'S'lO bis.:, monatlich über 19 630 bis 

.16:770 223,80 19890 265,30 

56 wöchentlich übteT 870 bis " 68 wöchentlich über 4.590 bis 
3930 4650 
monatlich über 16'770 bis" monatlich über 19 890 bis 

,'17.G30 227,20 20150 268;80 ' 

57 wöchentlich übet 3'930,bis " . 69 wöchentlich über 4 650 bis 
3990 4710 
monatlich über:1Z·030 bis ,,; monatlich über 20 150 bis 

:17290 230,70 20410 272,30 

58 wöchentlich überJ990bis " 70 wöchentlich über 4 710 bis 
4050 4770 
monatlich überc17 290 bis" . monatlich über 20 410 bis 
·11550 234,20 20670 275,70 

59 wöchentlich übel; 4050 bis 71 wöchentlich über 4 770 bis 
4110 4830 
monatlich über;t:7 550 bis monatlich über 20 670 bis 

A7,810 237,60 20930 279,20 

60 wöchentlich über'4110 bis 72 wöchentlich über 4 830 bis 
4 17-0 4890 
monatlich übed7 8,10 bis monatlich über 20 930 bis 

"18070 241,10 21 190 282,70 

61 wöchentlich über 4170 bis 73 wöchentlich über :4 890 bis 
4230 4950 
monatlich über 18 070 bis monatlich über 21190 bis 
J8330 ,244,60 21450 286,10 

62 wöchentlich über4230'bis . 74 wöchentlich über 4 950 bis 
4290 5010 
monatlich über! 8 330, bis. monatlich über 21 450 bis 

,;18;590 ,248;00 21710 289,60 

63 wöchentlich übet 4-. 290 bis, 75 wöchentlich über 5 010 bis 
4350 5070 
monatlich über, 18 590 bis ' monatlich über 21 71 0 bis 

',f8.'850 251,50 ,21970 293,10 

64 wöchentlich übe{4350 bis 76 wöchentlich über 5 070 bis 
4410 5130 
monatlich übet;·1S'S50 bis: monatlich über 21970 bis 

'.;19'110 .' 254,90 22230 ,296,50 

65 wöchentlich übet.'l-AIO bis 77 wöchentlich über 5 130 bis 
4470 5190 
monatlichüber"19' 110 bis, monatlich über 22 230 bis 

:,19<3.70 258,40 22490 ;300,00 
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bei einem Arbeitsverdienst 
Lohn

Grundbetrag 
täglich 

klasse 1------------+-----
Schilling 

78 wöchentlich über 5 190 bis 
5250 
monatlich über 22 490 bis 
22750 

79· wöchentlich über 5 250 bis 
5310 
monatlich über 22 750 bis 
23010 

80 wöchentlich über 5 310 bis 
5370 
monatlich über 23 010 bis 
23270 

81 wöchentlich überS 370 bis 
5430 
monatlich über 23 270 bis 
23530 

82 wöchentlich über 5 430 bis 
.5490 
monatlich über 23 530 bis 
23790 

83 wöchentlich über 5 490 bis 
5550 
monatlich über 23 790 bis 
24 D50 

84 wöchentlich über 5 550 bis 
5610 
monatlich über 24 050 bis 
24310 

85 wöchentlich über 5 610 bis 
5670 
monatlich über 24 310 bis 
24570 

86 wöchentlich über 5 670 bis 
5.730 
monatlich über 24 570 bis 
24830 

87 wöchentlich über 5730 bis 
5790 
monatlich über 24 830 bis 
25090 

88 wöchentlich über 5 790 bis 
5850 
monatlich über 25 090 bis 
25350 

89 wöthentlich über 5850 bis 
5910 
monatlich über 25 350 bis 
2561iO 

Schilling 

303,50 

306,90 

310,40 

313,90 

317,30 

320,80 

324,30 

327,70 

331,20 

334,70 

338,10 

341,60 

bei einem Arbeitsverdienst 
Lohn

Grundbetrag 
täglich' 

klasse 1-------------4-----'--
Schilling 

90 wöchentlich über 5 910 bis 
S 970 
monatlich über 25 610 bis 
25870 

91 wöchentlich über 5 970 bis 
6030 
monatlich über 25 870 bis 
26130 

92 wöchentlich über 6 030 bis 
. 6090 

monatlich über 26 130 bis 
26390 

93 wöchentlich über 6 090 bis 
6150 
monatlich über 26 390 bis 
26650 

94 wöchentlich über 6 150 bis 
6210 
monatlich- über 26 650 bis 
26910 

95 wöchentlich über 6 210 bis 
6270 
monatlich über 26910 bis 
27170 

96 wöchentlich über 6 270 bis 
6330 
monatlich über 27.170 bis 
27430 

97 wöchentlich über 6 330 
monatlich über 27430 

c) § 21 Abs. 4 lautet: 

Schilling 

345,10 

348,50 

352,00 

355,50 

358,90 

362,40 

365,90 

369,30'" 

,,(4) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
hat die Lohnklassentabelle wie folgt zu ändern 
bzw. zu ergänzen: 

1. Bei Erhöhung der für den Arbeitslosenversi
cherungsbeitrag maßgeblichen Höchstbei-

. tragsgrundlage (§ 61 Abs. 1) ist die Lohnklas
sentabelle mit folgendem Wirksamkeitsbegi?n 
zu ergänzen: . . 
a) wenn der Beitragszeitraum Kalendermo

nate lünfaßt, ein Jahr nach Wirksamwer
den der Erhöhung dieser Höchstbeitrags
grutidlage; _ 

b) wenn der Beitragszeitral1m Wochen 
umfaßt, ein Jahr nach Wirksamwerden 
der Erhöhung dieser Höchstbeitrags

. grundlage," sofern jedoch der Jahrestag 
nicht auf einen Monatsersten fällt, mit 
dem nächstfolgenden Monatsersten. 
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Hiebei ist der monatliche Arbeitsverdienst von 
Lohnklasse zu Lohnklasse jeweils um 260 S 
abzustufen. Der Grundbetrag in den ergänz
ten Lohnklassen ist in Anwendung der mittle
ren Nettoersatzquote de!' Lohnklassen 5 bis 
33 des vo~ dem Wirksamkeitsbeginn liegen
den Kalenderjahres festzusetzen. 

2. Wird die Geringfügigkeitsgrenze (§ 1 Abs. 4 
erster Satz) erhöht ,und liegt dadurch in einer 
Lohnklasse der obere monatliche Arbeitsver
dienst unter der Geringfügigkeitsgrenze, so ist 
mit Wirksamkeit unter sinngemäßer Anwen
dung der Z 1 lit. a und b festzustellen, daß für 
Verdienste dieser Lohnklasseder Grundbe-

, trag der nächsthöheren Lohnklasse gebührt. 
3. Bei Erhöhung des Richtsatzes gemäß § 293 

Abs. 1 lit. a sublit. bb des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes ist ab ,1. Jänner des dar
auffolgenden Jahres in Anwendung der mitt
leren Nettoersatzquote der Lohnklassen 5 bis 
33 des vorangegangenen Jahres der Grundbe
trag in den Lohnklassen ab Lohnklasse 34 bis 
zu emem Betrag von 'ho des Richtsatzes zu 
erhöhen. 

Unter Nettoersatzquote gemäß Z 1 und 3 ist das 
Verhältnis des Nettoeinkommens zu dem monatli
chen Grundbetrag zu verstehen. Zur Ermittlung 
des monatlichen Grundb~trages ist der Tagessatz 
mit 365 zu multiplizieren und durch zwölf zu tei
len. Zur Ermittlung' des Nettoeinkommens ist das 
mittlere Bruttoeinkommen in einer Lohnklasse um 
die für einen alleinstehenden Angestellten maßgeb
lichen sozialen Abgaben und maßgebliche Einkom
mensteuer unter Berücksichtigung der ohne Antrag 
gebührenden Freibeträge zu vermindern. Die Net
toersatzquote ist auf volle Zehntelprozent auf
oder abzurunden. 

Die für die Änderung bzw. Ergänzung der Lohn
klassentabelle errechneten Grundbeträge sind auf 
volle zehn Groschen zu runden; hiebei sind Beträge 
unter fünf Groschen zu vernachlässigen und 
Beträge von fünf Groschen und mehr auf volle 
zehn Groschen zu ergänzen." 

(1) Dem §21 werden folgende Abs.-] bis 9 ange-
fügt: _ ,-' 

,~(7)Wird die Anwartschaft auf Arbeitslosengeld 
durch Heranziehung von Dienstverhältnissen in 
anderen Staaten, mit denen ein zwischenstaatliches 
Abkommen ,über Arbeit~losenversicherung besteht, 
erfüllt, und war der Arbeitslose zuletzt in diesem 
Staat, beschäftigt, so ist das ortsübliche Entgelt im 

. Inland, das der vorherigen Beschäftigung im Aus
land entspricht, maßgeblich. War der Arbeitslose 
aber Grenzgänger, das heißt, war er im Ausland 
beschäftigt, ;:tber im Inland wohnhaft und kehrte 
hierher in der Regel mindestens einmal wöchentlich 
zurück, so ist das im Ausland erzielte Entgelt maß-
geblich. . 

(8) Abweichend von Abs. 1 ist ~in für den 
Anspruch auf Arbeitslosengeld herangezogenes 
Entgelt auch bei weiteren Ansprüchen: auf Arbeits
losengeld so lange heranzuziehen, bis entweder 
arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäftigungs
zeiten mit einer Gesamtdauer von 26 Wochen vor
liegen oder sich ein höheres maßgebilches Entgelt 
ergibt. 

(9) Wurde ein Bezug des Arbeitslosengeldes 
gemäß § 18 Abs. 2 lit. c oder Abs. 5 vor mehr als 
zwei Jahren zuerkannt, so ist dieses Arbeitslosen
geld mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden dar
auffolgenden Jahres mit dem Anpassungsfaktor des 
betreffenden Kalenderjahres (§ 108 f ASVG) zu 
vervielfachen. " 

10. a) Im § 23 Abs. 1 wird nach dem ersten Satz 
folgender Satz eingefügt: -

"Arbeitslosigkeit ist bei Beantragung einer Leistung 
nach Iit. a auch anzunehmen, wenn aus einern auf
rechten Dienstverhältnis kein Entgeltanspruch 
mehr besteht und der Anspruch auf Krankengeld 
erschöpft ist." ' 

b) § 23 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Hat ein Arbeitsamt einen Vorschuß nach 
Abs. 1 oder Arbeitslosengeldbzw. Notstitndshilfe 
gewährt, so geht ein Anspruch des Arbeitslosen auf 
eine Leistung gemäß Abs. 1 lit. a und b für densel
ben Zeitraum auf den Bund zugunsten der Arbeits
losenversicherung in der Höhe der vom Arbeitsamt 
gewährten Leistung, mit Ausnahme derKranken~ 
versicherungsbeiträge über, sobald das Arbeitsamt 
beim Träger der Sozialversicherung den Übergang 
des Anspruches geltend macht. Der Übergang des 
Anspruches wird nur bis zur Höhe der nachzuzah
lenden Beträge wirksam. Wird eine dauernde oder 
vorübergehende Pension aus dem Versicherungsfall 
der geminderten Arbeitsfähigkeit zuerkannt, so' ist 
ein vor dem Anfallstag dieser Pensiop. gewährter 
Vorschuß nach Abs. 1 in Arbeitslos~ngeld bzw. 
Notstandshilfe umzuwandeln." 

11. § 25 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 

"Die Verpflichtung zum Ersatz des empfangenen 
Arbeitslosengeldes besteht auch darih, wenn im 
Falle des § 12 Abs. 8 das Weiterbestehen des 
Beschäftigungsverhältnisses festgestellt v,:-urde, 
sowie in allen Fällen, in denen rückwirkend das 
Bestehen eines Beschäftigungsverhältrlisses festge-
stellt oder,vereinbart wird." ' 

12. a) Im § 26 Abs. 4 lit. d wird der Punkt durch 
einen Strichpunkt ersetzt . 

b) Dem § 26 Abs. 4 wirdfolgendelic. e angefügt: 

"e) ohne in einem Dienstverhältnis zll stehen, im 
Betrieb des Ehegatten, der Eltern oder Kin
der tätig sind, sofern das Entgelt aus dieser 
Tätigkeit, würde sie von einer [?ienstnehme
rin ausgeübt, die im § 5 Abs. 2 lit, abis c des 
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Allgemeinen 
angeführten 

. würde." . 

. Sozialversicherungsgesetzes 
Beträge nicht . übersteigen 

13. a) Im § 27 Abs. 3 und 4 entfällt jeweils der 
Ausdruck "Abs. 3 erster Satz und Abs. 5 erster 
Satz". 

b) Dem § 27 wird folgender Abs. 6 angefügt:. 

,,(6) Bei Anwendung der Abs. 3 bis 5 ist das Ein
kommen nach Maßgabe der für die Notstandshilfe 
geltenden Vorschriften zu ermitteln." 

14. DeI? § 34 Abs. 3 wird folgender Satz ange
fu~: ,. .. 

"Bei der Zulassung von Personen, die nicht die 
österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, für die 
jedoch im Zeitpunkt der Geltendmachung der Not
standshilfe ein gültiger Befreiungsschein gemäß 
dem Auslän derbeschäftigungsgesetz, BG Bi. 
Nr.218/1975, in der jeweils geltenden Fassung, 
ausgestellt ist, entfällt die Voraussetz)Jng der Min
destbeschäftigungszeit. " 

15. a) § 36 Abs. 2 lautet: 

,,(2) In den nach Abs. 1 zu erlassenden Richtli
nien sind auch die näheren. Voraussetzungen im 
Sinne des § 33 Abs. 4 festzulegen, unter denen Not
lage als gegeben anzusehen ist. Bei der Beurteilung 
der Notlage sind die gesamten wirtschaftlichen 
Verhältnisse:des (der) Arbeitslosen selbst sowie des 
mit dem Arbeitslosen (der Arbeitslosen) im gemein
samen Haushalt lebenden Ehepartners (des Lebens
gefährten bzw. der Lebensgefährtin) zu berücksich
tigen. Durch eine vorübergehende Abwesenheit 
(Ku~-, Krankenhausaufenthalt, . Arbeitsverrichtung 
anemem anderen Ortu. a.) wird der gemeinsame 
Haushalt nicht aufgelöst. Weiters sind unter Beach
tung der vorstehenden Grundsätze Bestimmungen 
darüber zu treffen, inwieweit für den Fall, daß das 
der Beurteilung zugrundeliegende Einkommen 
nicht ausreicht, um die Befriedigung der notwendi~ 
gen Lebensbedürfnisse des Arbeitslosen sicherzu
stellen, Notstandshilfe unter Anrechnung des Ein
kommens mit einem Teilbetrag· gewährt werden 
kann. Als Einkommen gelten auch . Leistungen 
gemäß Abs. 3 ~!t. A sublit. e, Krankengeld, 
Wochengeld und Ubergangsgeld nach dem Allge
meinen Sozialversicherungsgesetz, . Sonderruhegeld 
nach. dem N achtschicht-Schwerarbeitsgesetz, $00'

derunterstützung nach dem Sonderunterstützungs~ 
gesetz, Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes 
nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz und Lei
stu.ngen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz. 
Bel der Anrechnung von Notstandshilfe auf Not
standshilfe ist sicherzustellen, daß die Anrechnung 
nicht wechselseitig erfolgt." 

b) § 36 Abs. 3 lit. A sublit. e lautet: , 
"e) Beiin Bezug einer Leistung aus einem der 

Versicherungsfälle des Alters aus der Pen-

sionsversicherung nach·' dem' Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz, dem· Gewerbli
chen Sozialversicherungsgesetz hzw.. dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz und beim 
Bezug eines Ruhegenusses aus einem Dienst
verhältnis zu einer öffentlich-rechthchen 
Körperschaft ist Notlage nicht anzunehmen. 
Diesen Leistungen ist eine ausländische 
Alterspension bzw. Altersrente mindestens in 
der Höhe des Ausgleichszulagenrichtsatzes 
(§ 293 Abs. 1 lit. a ASVG) gleichgestellt." 

c) Die Überschrift des § 36 Abs. 3, lit. Blautet: 

"B. Berücksichtigung des Einkommens des Ehe
partners (des Lebensgefährten bzw. der Lebensge-
fährtin):" . . 

d) § 36 Abs. 3 lit. B sublit. a lautet: 

"a) Vom Einkommen des. Ehepartners (des 
Lebensgefährten biw. der Lebensgefährtin) 
ist bei der Anrechnung. ein zur Bestreitung 

. des Lebensunterhaltes notwendiger Betrag 
(Freibetrag) freizulassen, der nach der Größe 
der Familie verschieden bemessen werden 
kann." 

e) Dem § 36 Abs. 3 lit. B wird folgende sublit. e 
angefügt: 

"e) Hat der Ehepartner (Lebensgefährte bzw. die 
Lebensgefährtin) ein schwankendes Einkom
men, wie z. B. Akkordverdienste, regelinä~ 
ßige, aber ungleiche Überstundenleistungen, 
so ist der Anrechnung jeweils das durch
schnittliche Erwerbseinkommen der letzten 
drei vollen Monate für den Anspruch auf 
Notstandshilfe für die darauffolgenden drei 
Monate zugrunde zu legen. Zwischenzeitige 
Erhöhungen oder Verminderungen des Ein
kommens bewirken keine Änderung der 
zuerkannten NotstaIidshilfe. Fällt das 
Erwerbseinkommen zur Gänze weg, ist der 
Anspruch auf Notstandshilfe neu zu bemes-
sen." . 

16. Dem § 41 Abs.l wird folgender Satz ange.-
fügt: .. 

"Die §§ 126 Abs. 1 und J39 Abs. 3 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes gelten sinngemäß." 

17. Dem § 43 Abs. 2 wird folgender Satz ange-
fügt: . .... . 

, _. ,i 

,,§ 16 Abs. 3 erster Satz des Allgemeinen S~'zialver~ 
sicherungs gesetzes ist auch dann anzuwenden, 
wenn der Antrag auf Selbstversicherung in der 
Krankenversicherung innerhalb von sechs Wochen 
nach Ablehnung einer Leistuhg nach diesem Bun
desgesetz gestellt wird und der Antrag auf eine Lei
stung nach diesem Bundesgesetz innerhalb von 
sechs Wochen nach Ende des letzten arbeitslosen
versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis
ses geltend gemacht wird." 
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18. Der bisherige § 43 a wird als ,,(lr' bezeich
net. Als neuer Abs. 2 wird angefügt: 

,,(2) Abs. 1 gilt sinngemäß zur Abgeltung des 
Aufwandes der Träger der Krankenversicherung 
auf Grund des § 122 Abs. 2 Z 2 lit. c des Allgemei
nen' Sozialversitherungsgesetzes." 

19. a) Iin § 49 Abs. 1 wird nach dem zweiten 
Satz folgender Satz eingefügt: 

"Das Arbeitsamt kann auch öftere Kontrollmeldun
gen vorschreiben, wenn der begründete Verdacht 
besteht, daß das Arbeitslosengeld bzw. die Not
standshiIfe nicht gebührt." 

b)§ 49 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Ein Arbeitsloser, der trotz Belehning über 
die Rechtsfolgen eine Kontrollmeldung unterIäßt, 
ohne sich mit triftigen Gründen zu entschuldigen, 
erhält vom Tage der versäumten Kontrollmeldung 
an bis zur Geltendmachung des Fortbezuges kein 
Arbeitslosengeld bzw.' keine Notstandshilfe. Ist die 
Frage strittig, ob ein' triftiger Grund für die Unter
lassung der Kontrollmeldung vorliegt, so ist der 
Vermittlungsausschuß des Arbeitsamtes anzuhö
ren." 

20. Dem § 50 Abs. 1 wird folgender Satz ange-
fu~: . 

"Bei Bezug von Arlieitslosengeld gemäß § 18 Abs. 5 
trifft die Anzeigepflicht auch' den Träger der Ein-
richtung." . 

21. § 61 Abs.1 und 2 lautet: 

,,$ 61. (1) Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag 
beträgt: 
ab Beginn des Beitragszeitraumes August 1989 
4,8vH, 
ab Beginn' des Beitragszeitraumes Jänner 1990 
4,6vH, . 
ab Beginn des Beitragszeitraumes August 1990 
4,4vH 
der nach dem Allgemeinen Sozi~lversicherungsge
setz geltenden allgemeinen Beitragsgrundlage bis 
zur Höhe der gemäß § 45 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes in der Pensionsversicherung 
festgelegten Höchstbeitragsgrundlage. 

(2) Von Sonderzahlungen (§ 49 Abs. 2 des Allge
meinen Sozialversicherungsgesetzes) . sind Sonder-
beiträge '. " 
ab Beginn des Beitragszeitraumes August 1989 im 
Ausmaß von 4,8 vH, 

ab Beginn des Beitragszeitraumes Jänner 1990 im 
Ausmaß von 4,6 vH, 
. ab Beginn des Beitragszeitraumes August .1990 im 
Ausmaß von 4,4 vH 
der Sonderzahlungen zu entrichten. Hiebei sind die 
in einem Kalenderjahr fällig werdenden Sonder
zahlungen bis zu dem im § 54 Abs. 1 des Allgemei
nen Sozialversicherungsgesetzes angeführten 
Betrag der Höchstbeitragsgrundlage in der Pen
sionsversicherung zu berücksichtigen." 

22. Dem § 69 Abs. 1 wird folgender Satz ange-
fügt: . 

,,§ 321 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset
zes gilt auch zwischen den Arbeits,ämtern bzw. 
Landesarbeitsämtern und den Ver~icherungsträ-
gern (dem Hauptverband)." ' 

23. Im§ 71 Abs. 1 wird der Ausdruck ,,§ 46 
Abs. 3" durch den Ausdruck ,,§ 46 Abs. 4" ersetzt. 

Artikel 11 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicberungsge
setzes(47. Novelle zum ASVG) 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
BGB!. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BCBI. Nr. 749/1988, wird wie folgt 

. geändert: 

Iin § 122 Abs: 2 Z 2 letzter Satz wird der Punkt 
durch einen Strichpunkt ersetzt und. folgende lit. c 
angefügt: 

"c) um jenen Zeitraum, um den die Dauer des 
Anspruchsverlustes auf Arbeitslosengeld oder 
Notstandshilfe gemäß § 10 MVG über die 
FrIst von drei Wochen hinausgeht." 

ArtikelIII 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, mit Ausnahme des 
Art. I Z 21, mit 1. August 1989 in Kraft. Art. I Z 21 
tritt mit Beginn des Beitragszeitraumes August 
1989 in Kraft. 

(2) Die Bestimmungen des Art. I Z7 sind auch 
auf. Ansprüche von Arbeitslosengeld anzuwenden, 
die im Zeitpunkt des Irikrafttreteris des Bundesge
setzes bestehen oder gemäß § 16 ruhel).. 

(3) Mit der V ollziehung diese~ Buhdesgesetzes 
ist . der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
betraut. 

. ~ , , 
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